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Rudol{f Reinhardts Beıtrag ihrer Erforschung*

Von Manfiftred Weitlauli

Schon eın füchtiger H aut die umfangreiche Bibliographie Professor
Reinhardts ın der ihm aus nla se1ines siebzigsten Geburtstags gewidmeten
Festgabe‘ zeigt, da seıin wissenschaftlich-literarisches OQeuvre un damit
seıine Forschungsarbeit thematisch auft drei ogrole Bereiche nicht konzen-
trıert, aber doch schwerpunktmäßig ausgerichtet sSind; denn das Spektrum
se1INES Forschungsinteresses 1St, WI1e€e allein schon die ange Liste seıiner ezen-
sionen ze1ıgt, sehr weIılt Diese drei Schwerpunktbereiche Ssind: die
Geschichte seiner Heimatdiözese Rottenburg (heute Rottenburg-Stuttgart),
deren TIEeSteFr se1t 1952 1st, un der se1ıt ihren Anfängen traditionell CHE
mıt diesem Bıstum verbundenen Katholisch-Theologischen Fakultät der
Eberhard-Karls-Universitat Tübıingen, der CF studiert, promovılert un!
sich habilitier hat un! der se1t 1970 als Ordinarlıus Tr Mittlere und Neue-

Kirchengeschichte angehört; die Geschichte des Benediktinerordens oder
der benediktinischen Kloöster VOIL em 1mM aum des alten Bistums ONSTLANZ;
OC  1e  ich die Geschichte der Germantıa Sacra, der alten Reichskirche, In der
Neuzeıt und damıt zusammenhängend die Geschichte des Verhältnisses
VO  m Kirche un! aa Aui en diesen Gebleten hat Proifessor Reinhardt, VOI

em UTr ausgedehnte archivalische Recherchen und kritische uswer-

Festvo bel der Festakademıie ZU. siebzigsten Geburtstag Vo  - Prof DrT. Rudol{f
Reinhardt 1mM Tagungshaus Stuttgart-Hohenheim der ademıle der DiOoOzese Rotten-

burg-Stuttgart PE Januar 1998 (bei diesem Anlals In verkurzter orm 3a
tragen).

Bibliographie Rudol{f Reinhardts, 1n Rudoli Reinhart, Reich Kirche Politik. Aus-

gewählte eitrage 7A14 Geschichte der Germanla Sacra In der Frühen Neuzeılt Heraus-

gegeben VO  — Hubert Wol{ 1m Auitrag des Geschichtsvereins der 10zese Rottenburg-
Stuttgart als Festgabe für errn Proifessor Dr. Rudol{i Reinhardt ZU Geburtstag,
Ostlildern 1995, 2282295
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Lung des gefundenen Materials, nicht 1Ur den historischen Wissensstand In
personeller, institutioneller, verfassungsrechtlicher, geistesgeschichtlicher
Hinsicht entscheidend vermehrt und vertielit, sondern Urc die Ergebnisse
eben SCINCT archivalischen Forschungen In weılıtem Malse auch einer
grundlegenden Korrektur gangıger ichten oder Beurteilungen historischer
Tatbestände und Entwicklungen beigetragen. 1es gilt insbesondere für die
1ın der Säkularisation VO  — 802/03 untergegangene Reichskirche un den
komplizierten Problemkreis „Kirche un: WESAT- Und gerade dieser Thematik
wandte VO  - Anfang seıInNn spezielles Interesse vielleicht
1E das Ensemble der oberschwäbischen Reichsstifte mıt ihren prächtigen
Barockanlagen auft dem Boden seines Heimatbistums, In denen die Erinne-
rung das alte „Heilige Römische Reich“ un die Germanı1a ACYa bis heute
gleichsam sinnenfTallig prasent 1sSt.

Jedentzfalls behandelte In seiner 1958 eingereichten un!: 1960 1m Druck
erschienenen Dissertation als Thema CIZENET Wahl DE Reformbestrebun-
scCH In der Benediktinerabtei Weingarten VO 1567 bis TL die eschich-

eiINES oberschwäbischen Reichsprälatenklosters also In einer Zeit tieigrei-
fenden Wandels des Verständnisses VO  - Kirche un! monastischem Leben,
verursacht Urc den Einbruch der Refiformation un die VO jlenter Kon-
z1l ausgehenden Reformanstöße. Und CR WarT eben „das rgebnis mehrjahri-
CX Archivstudien“, für die WI1IEe 1m Vorwort dankbar vermerkt VO  .
seinem Tübinger Lehrer Karl August Fink (  ) „das methodische
ustzeug“ empfangen hatte, WE PE diesem seinem Erstlingswerk den Dbe-
zeichnenden Haupttitel „Restauratlon, Visıtation, Inspıration“ gab“ Gewils,
der Abt VO  w Weingarten War nicht gefürstet, und ersti 1mM Laufe des Jahr.
hunderts wuchs iıhm aut dem Weg Der die kaiserliche Verpländung des AUS
gl  x bDer alle Niedergerichtsorte un:-des Klosters de facto die
„Landesherrschait“ aber O €esa unbestritten die Reichsstandschaft,
Wal se1t 1567 (mıt den Abten VO  — Salem, Schussenried, Weißenau, Ochsen-
hausen, Eichingen, Rot, Ursberg, Roggenburg, TSeEeE un! Obermarchtal)
itglie des Schwäbischen Reichsprälatenkollegiums un: gehörte AI CO
ches dem Schwäaäbischen Reichskreis un dem Reichstag d auf dem das
Kollegium 1mM Reichsfürstenrat ber e1iIN£e Kurlatstımme verfügte?. Zwar bil-
dete dieser Fragenkomplex lediglich eıiınen Teilaspekt der Untersuchung Ru-
dolf Reinhardts; gleichwohl führte ih die gestellte Thematik Z14371 ersten Be-
CH11U11$ un: Auseinandersetzung mıt einer der vielen rangmälsig, „staats-
rechtlich“ sehr unterschiedlichen reichskirchlichen Institutionen, ihrer 1Nn-

Verfassung und wirtschaftlichen Entwicklung SOWI1E ihrer außerst
komplizierten politischen Verflechtung ın das Herrschaliftsnetz des Reiches,
1mM Weıingartens des territorial zersplitterten Süudwestens des Reiches.
In dieser Regıon gelang CS Habsburg-Österreich mittels des pfandweisen HT-
werDs un faktischen Besitzes der oberschwäbischen Reichslandvogtei In

Rudolf Reinhardt, Restauratlion, Visiıtation, Inspiration. Die Reformbestrebungen
1n der Benediktinerabtei Weingarten VO  — 1567 bis 16277 P E Veröffentlichungen der
Kommission für geschichtliche Landeskunde In Baden-Württemberg. Reihe For-
schungen II Stuttgart 1960
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Die Reichskirche In der Neuzeıit

der beginnenden Neuzeiıt, HFE Eingliederung einer Anzahl kleinerer
Stände eın einigermalen einheitliches Territorium schalfien, zugleic als
Bindeglied zwischen Vorarlberg un: den habsburgischen Besitzungen 1mM
reisgau und 1mM sa amı aber entwickelte sich Habsburg-Österreich 1Im
Reformationsjahrhundert In dieser Regıon ZUr dominierenden weltlichen
Macht, zugleic ZA3E katholischen Vormacht, die auf ihrem Territorium ganz
selbstverständlich Landeshoheit un Landeskirchenhoheit ın sich verein1g-

enn ZU Prozefß der „Territorialisierung“ 1ImM staatsrechtlichen Sınn B
hörte WI1IeE vielerorts beobachten In der ege die Durchsetzung beider
Herrschaftskomponenten, letzterer, der Kirchenhoheit, 1n Konkurrenz AL

zuständigen geistlichen Gewalt. Im Vorderösterreichs kam diese dem
Fürstbischof{f VO ONnstanz als dem für die Region zuständigen Oberhirten
f der aber als geistlicher Reichsfürst 11UI eine wen1g bedeutende Territo-
rialherrscha hatte ausbauen können, 4rc die Wırren der Reiformation
ı1tsamt seinem Domkapitel 1ın grolse Bedrängni1s gerlet, In seiner Bischo({is-
stadt die etzten ihm och verbliebenen Gerechtsame verlor un!: seither
mehr denn Je auf den Schutz Österreichs angewlesen WAalIfl, WI1e€e die übrigen
och altgläubigen Kräfte In Oberschwaben un: Bodensee auıch.

Zu diesen bei der alten Kirche gebliebenen Kraäaften gehörte auch das Klo-
ster Weıngarten, un seın 1520 gewählter und bis 156 7/ Jahre regle-
render Abt Gerwig Blarer (  )r auft Betreiben Kalser Karls se1it
1547 auch Abt VO  . Ochsenhausen, ıne humanistisch gebildete, tatkräftige
Persönlichkeit, Warl VOIN Anfang eın entschiedener Gegner der uther1-
schen euerung, allerdings nicht Aus relig1ösen un:! theologischen TUN-
den, sondern weil für ihn, den selbstbewußten „Reichsprälaten“ un
„Freund der usen, der Pierde, der Frauen, gepflegter eiıne un eines gIO-
en Hofes“*, die CLE ewegun Umsturz der bestehenden Ordnung, EVO-
lution bedeutete, wWI1e übrigens In ähnlicher Weise auch jede weitergehende
kirchliche Reform. Dıe Abtei Weıingarten, ursprünglich als welfisches Haus-
kloster gegründet, dann dem Apostolischen kommendierrt, Wal mıt

eines gefälschten Privilegs freier ogtwa In den KRang eiNeSs VO
Reich bevogteten Klosters auifgestiegen un! hatte SOMLIT, W auch relativ
Sspat, die Anerkennung als Reichsstand erlangt, jedoch ın Abhängigkeit VO

Habsburg-Österreich, das de facto die Vogteı ber das Kloster mıt BEinschlulfs
der Verwaltung der Hohen Gerichtsbarkeit innehatte. ollte die Abtei, die,
zentral elegen, reich un! bedeutend, natuürlich eın begehrtes Objekt der
Öösterreichischen Territorialisierungsbestrebungen WAarl, ihre CITUNSCHC
„Freiheit“ bewahren, mulste S1E zwischen dem Erzhaus Österreich als Inha-
ber der Reichsvogteil und dem Fürstbischof VOoO ONstanz als nhaber der
geistlichen Jurisdiktion, der auf seINE herkömmlichen bischöflichen Rechte
WI1eEe der Klostervisitation, der Teilnahme der SWa der Oberauifsicht
ber die Temporalverwaltung pochte, politisch klug lavieren. Wachsamkeit
Wal mehr geboten, als VOL em Österreich den Klöstern ın seinem
Einflu  erTPIC rhöhte Aufimerksamkeit zuzuwenden begann und [11U1I1-
mehr gegenüber Weingarten das Recht der Visıtation beanspruchte miıt der

und gefährlichen Begründung, dieses stehe ihm nıcht 68308 als asten-
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VOgT, sondern auch „als aınem Catholischen eyirigen Fursten  4 ENISDTE>
en der anderwärts entwickelten Lehre VO andesfürstlichen „Notre({lor-
mationsrecht“, die der weltlichen Gewalt jederzeıit das Recht ZU Eingrel-
fen gab, WE Pın sittlicher oder wirtschafitlicher Notstand eINES kirc  ıchen
Instituts dies verlangte Oder verlangen schien?. 1Ne wirksame Verte1ldi-
SuNgs der Weingartener sBRreijneit“” SCI71P SOM T: eıinen eiINeE solide Öko-
nomı1e bZw. deren Konsolidierung un AÄSE andern einNne Anpassung der 1N-
nerklösterlichen Disziplin das dem Eindruck der Reformation un:!
1m Zeichen der tridentinischen „Reaktion“ gewandelte Verständnıis 1IlNlONa-
stischen Lebens VOTaus Dabei edingte e1INes das andere: denn jede echte
Refiorm hobD 1mM allgemeinen das Ansehen des Klosters un: brachte me1lst
auch eiNne Vermehrung sEINES wirtschaitlichen Potentials, damit zugleic.
die Möglichkei einer arkung un Sicherung seıiner FE  ıchen ellung.

Reform aber hieß für Weingarten (und die übrigen oberschwäbischen
Abteien SCAIeE nehmen VO seıiner überkommenen Verlassung. 1PSE
Wal VO mittelalterlichen Beneflizialdenken epragt, für das sich des
geltenden Kausalzusammenhangs zwischen -Oillizium“ un: -Beneinzium“
(entsprechend dem kanonistischen Grundsatz „beneficium datur propter
oflficıum“ nicht zuletzt dem Einflufßs des Eigenkirchen-, KOomMMeN-
den- und Inkorporationswesens IN DraXı PiINe Irennung beider vollzogen
hatte Man betrachtete das „Denelicium“ als Cin Gut, dase erwerben, als
nutzbares Recht genielsen und wieder abstoßen, aber auch eintauschen un
„kumulieren“ konnte, während I1la  > sich zugleic daran ewöhnt hatte, die
mıiıt dem „benelictum“ möglicherweise verbundenen Pflichten („officium“)
gegebenenfalls andere me1st gunstigen Bedingungen „deleglie-
ren.  «“ Und dieses Denken hatte sich nicht L1UTLE ın samtlichen Instıtutionen
der Reichskirche mıt ihren ZU eil reich dotierten und {tmals auch Zu
zanireichnen Pirunden I1la  . en eIiwa die grolßen Domkapitel mıt in-
TE N un: Kanonikaten sondern genere In den kirc  ıchen NSTI1-
tutiıonen er Länder, auch 1Im Bereich der Niederkirchen und geradezu
Irtern der päpstlichen Kurıle verbreitet. Dabei konnte die Motivation wIirt-
schaftlicher (versorgungstechnischer) oder politischer (hausmacht- oder
landespolitischer) Art SEe1N; und In der päpstlichen Politik wurden die uUrc
das Benefizialdenken eröfifneten Möglichkeiten SA} Ausbau des kurilalen
Zentralismus und ZUT jurisdiktionellen Entfaltung des päapstlichen Primats
instrumentalisiert. Andererseits WarTr der Rückgrif auftf Kirchenpiründen Off-
mals, beispielsweise 1mM Spätmittelalter bei den andesfürstlichen Uniıversi1i-
tätsgründungen, eEINE Notwendigkeit, weil andere Dotati]ions- un: Besol-
dungsressourcen nicht ZUT Verfügung standen. In dieser Entwicklung kam
CS (ähnlich WI1€E In moderneren und modernsten Entwicklungen, überhaupt
WI1e€e überall, Besitz un Geld un Macht 1Im Spiele SIN auch mancher
M1  raäuchlichkei jeden(falls ach uUuNnseIeMm Urteil; dennoch WarT! S1€E FPıNe
Realität der mittelalterlichen Kirche un: annn eshalb sachgerecht 11UT AdUS$s
der damaligen Zeit und ihren (uns völlig TEM! ewordenen) Umständen
beurteilt werden.

Ebd 16  ©
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SO hatte I1a  — sich vielfach auch In der monastischen Welt daran B“
wohnt, 1mM Kloster eben das Stift sehen, In das der Konventsherr „emge“-
pfründet“ wurde, In der Ordensprofe mehr die rechtliche uiInahme 1n das
Stift als die personale Einbindung In einen religiıösen Pflichtenkreis un! In
der klösterlichen Keuschheit mehr eine Mafßnahme Z Schutz des Stifts-
vermOÖgens (mit den daraus sich ergebenden eventuellen Konsequenze für
die persönliche Lebensführung), un!: manche monastischen Institute hat:
ten ach dem Beispiel der Dom- un! Kollegiatstifte eine regelrechte „Parzel-
lierung“ des KlostervermOgens In einzelne -Präbenden“ durchgeführt, mıt
dem Ziel der (oft notwendigen) Sicherung des Lebensunterhalts der MoOn-
che Ür C zahlenmälsige Beschränkung des Onvents Nicht wenige Abtei-

hatten sich auf diesem Weg In Chorherrenstifte verwandelt. Obwohl CS

1n Weingarten einer Vermögensaufteillung olcher Art nicht gekommen
WATrL, hatte sich die Abteı, eine Domane des Landadels un! des Stadtpatrızlats
der Umgebung In gewisser elise eın „bürgerliches“* Reichsstiit 1mM Laufe
seiner Geschichte gleichwohl dem „Statu: eINES Kanonikatsstifts angena-
hert, pflegte aum mehr eıine „vlıta communils“ un: illigte seinen „Kapıtu-
laren  M neben anderem auch Privateigentum Demgegenüber galt CS 11U11-

mehr dem Wan der äaußeren Verhältnisse, Isbald och forciert
Urc die 5836 ın Luzern errichtete Nuntlatur Stils eine Neubesin-
HUL auft die alte Benediktregel einzuleiten. Tsie Versuche dem
schwächlichen Abt Johann Christoph alttner (  Y >86), dies re V1-
sıtatıonen des Nuntius (Felicıan Ninguarda) und der Konstanz bischöfli-
chen Behörde bewerkstelligen, wen1g erfolgreich. SO wehrten sich
ein1ıge Konventsherren .alter Observanz“ die Forderung der persönli-
chen ını als einer ihnen nicht zumutbaren „Neuerung“ mıiıt dem ATgu-
menT, e se]len sollicher gestalt nıt 1NSs Closter khomen, Vn derowegen sich
der proprletetDie Reichskirche in der Neuzeit  3  So hatte man sich vielfach auch in der monastischen Welt daran ge-  wöhnt, im Kloster eben das Stift zu sehen, in das der Konventsherr „einge-  pfründet“ wurde, in der Ordensprofeß mehr die rechtliche Aufnahme in das  Stift als die personale Einbindung in einen religiösen Pflichtenkreis und in  der klösterlichen Keuschheit mehr eine Maßnahme zum Schutz des Stifts-  vermögens (mit den daraus sich ergebenden eventuellen Konsequenzen für  die persönliche Lebensführung), und manche monastischen Institute hat-  ten nach dem Beispiel der Dom- und Kollegiatstifte eine regelrechte „Parzel-  lierung“ des Klostervermögens in einzelne „Präbenden“ durchgeführt, mit  dem Ziel der (oft notwendigen) Sicherung des Lebensunterhalts der Mön-  che durch zahlenmäßige Beschränkung des Konvents. Nicht wenige Abtei-  en hatten sich auf diesem Weg in Chorherrenstifte verwandelt. Obwohl es  in Weingarten zu einer Vermögensaufteilung solcher Art nicht gekommen  war, hatte sich die Abtei, eine Domäne des Landadels und des Stadtpatriziats  der Umgebung - in gewisser Weise ein „bürgerliches“ Reichsstift — im Laufe  seiner Geschichte gleichwohl dem „Status“ eines Kanonikatsstifts angenä-  hert, pflegte kaum mehr eine „vita communis“ und billigte seinen „Kapitu-  laren“ neben anderem auch Privateigentum zu. Demgegenüber galt es nun-  mehr — unter dem Zwang der äußeren Verhältnisse, alsbald noch forciert  durch die 1586 in Luzern errichtete Nuntiatur neuen Stils —, eine Neubesin-  nung auf die alte Benediktregel einzuleiten. Erste Versuche unter dem  schwächlichen Abt Johann Christoph Raittner (1575-1586), dies durch Vi-  sitationen des Nuntius (Felician Ninguarda) und der Konstanzer bischöfli-  n  chen Behörde zu bewerkstelligen, waren wenig erfolgreich. So wehrten sich  einige Konventsherren „alter Observanz“ gegen die Forderung der persönli-  chen Armut als einer ihnen nicht zumutbaren „Neuerung“ mit dem Argu-  ment, „sie seien sollicher gestalt nit ins Closter khomen, vnd derowegen sich  der proprietet ... nit begeben wollen“®.  Doch unter Abt Raittners Nachfolger Georg Wegelin (1558-1627), dessen  Wahl zum Abt im Jahre 1586 bereits Zeichen einer anhebenden neuen Re-  formauffassung im Konvent war, gelang der Umbruch. Abt Wegelin aber,  der sehr rasch die klösterliche Ämterleiter erklommen hatte, achtundzwan-  zigjährig an die Spitze der Abtei trat und wie Abt Gerwig Blarer über vierzig  Jahre — bis 1627 - regierte, hatte die entscheidende Prägung seines Lebens  und seines Ordensverständnisses an der jungen Jesuitenuniversität Dillin-  gen empfangen, wie andere Mönche (und Prälaten) seiner Zeit, die nicht  zuletzt auf Druck des Nuntius von ihren Äbten dorthin zum Studium ge-  schickt worden waren. (Sein Vorgänger hatte sich übrigens ebenfalls in Dil-  lingen immatrikuliert, war aber nach der Übergabe der dortigen Universität  an die Gesellschaft Jesu 1563 auf Geheiß seines Abtes Gerwig Blarer, der die  Jesuiten als Neuerer ablehnte, an die Universität Freiburg im Breisgau gezo-  gen.) Unter Abt Wegelin, der zeitlebens „Zögling und Schüler“ der Jesuiten,  insbesondere des einflußreichen P. Julius Priscianensis (1542-1607), blieb  und der Gesellschaft Jesu jederzeit zu Diensten stand’, wurde Kloster Wein-  garten — wie Rudolf Reinhardt treffend formuliert — von der „jesuitischen  5-Ebd: 75:  * Bbd20%nıt begeben wollen“®.

och Abt Raittners Nachfolger eorg Wegelin (15S627 dessen
WahlZAbt 1m Jahre 1586 bere1lts Zeichen einer anhebenden Re-
formauffassung 1mM onNnven WAaT, gelang der Umbruch Abt Wegelin aber,
der sehr rasch die klösterliche Amterleiter erklommen hatte, achtundzwan-
zigjahrig die Spiltze der Abte1l LTat un: wW1e Abt Gerwig Blarer ber vIlerZ1g
Jahre bis 1627 reglerte, hatte die entscheidende Pragung se1ines Lebens
un! se1lnes Ordensverständnisses der Jungen Jesuitenuniversitat Dillin-
BCH empfangen, WI1e andere Moönche (und Prälaten) seiner Zeıt, die nicht
zuletzt auf Druck des Nuntius VO  — ihren Abten dorthin IT Studium H*
chickt worden Sein Vorganger hatte sich übrigens ebentfalls In Dil=
lingen immatrikuliert, WarT! aber ach der Übergabe der dortigen Universitat

die Gesellschafit Jesu 1563 aut Geheils sSEeEINES Abtes Gerwig Blarer, der die
esulten als Neuerer ablehnte, die Nıversıita Freiburg 1mM reisgau SCZO-
gen.) Nnier Abt Wegelin, der zeitlebens „Zögling und Schüler“ der esuklen;
insbesondere des einflußreichen Juhus PrisclanensI1is (  Y 1e
und der Gesellschaft Jesu jederzeit Diensten stand’, wurde Kloster Weıin-
garten WI1eEe Rudol{f Reinhardt relien. formuhlhiert VO  - der „jesuitischen

Ebd 45
Ebd



Manired Weitlau{f{f

Inspiıration“* erfaßt®, Wäas eine tiefgreifende Veränderung seINeTr geistigen
Struktur ZUurLr olge hatte Das kam einmal ZU 1HSCATUC In einem*
sprochen konfessionellen Selbstbewulstsein, das ZWal auch Wegelins VOrT-
gangern eigen SEWESCH WAal, aber 1mM iInnNne€e der Zugehörigkeit 411: alten KT“
che un! der Ireue ZUrL Überlieferung, sich Del ihm un seıinen Miıtstreitern
jedoch mıt einem „verJungten katholischen Pathos“ (Erns Walter Zeeden)”
paarte. Man wulte sich Jetz betont als 1e der MTC den Vollbesitz der
anrnel alleinseligmachenden Kirche. 1ıne CC ekklesiologische Sicht
TaC sich ahn Die Kirche, bisher VOT em als Rechtsinstitut gesehen,
wurde nunmehr ıtsamt ihrer rec  ıchen Ordnung Zu Objekt der From-
migkeit un 1n Weingarten WI1e Nie als römische un päpstliche Kır-
che gefeiert. amı verband sich e1n monastisches un benedi  11N1-
sches Selbstbewulstsein Man lernte nicht NUr das VO der Reformation ıIn
seıiner Existenzberechtigung geleugnete Mönchtum als unentbehrlichen
eil der Kirche, sondern aruber hinaus den Mönchsstand innerhal des
kirc  ıchen Organısmus als einen Stand besonderer Auserwählung des dreli-
altigen (Gottes begreifen; und Was die bislang weni1g mehr beachtete (und
ohl auch wenig mehr ekannte) Benediktregel betraf, entdeckte I1la  —

In ihr jetzt eiıne verehrungswürdige Heils- un: Lebensordnung, die aller-
ings entschieden jesuitisch akzentulert wurde. AUus diesen der
nastisch-aszetischen Erziehung der Jesulten WONNCHECIN Einsichten CI-

wuchsen als Konsequenzen eın Verständnis des Mönches als „Reli-
g10sen“, des Noviıizlats als eiıner „gleichgerichteten“ kumulativen Einübung
In die R6 monastische Spriritualität, der Profeßgelübde als Bindungen VOT

ott un: der s7es€e der „mortificatio“ als Mittel ZET ewlıgen Heil, ferner
die Verpflichtung des Mönches ZUuU seelsorgerlichen Eınsatz DiIie Abtei WUulL-

de: Seelsorgestützpunkt, das Leben des Konvents, In dem der e1IN-
zeine Konventuale VO Novızlat pflichtmälsig, seINES ewigen Heiles
willen, einem übergreifenden System regelmälsig wiederkehrender gelst-
licher Übungen unterworfen und unentwegt geistlich „ın Tyran“ gehalten
wurde, hatte fortan einen starken Zug seelsorgerlicher Zweckhafltigkeit,
ebenso die einheitliche und traiffe Ausbildung In der and der esulten
oder ihrem entora Und natürlich spielten für die Geistigkeit der
Abtei die Ignatianischen Exerzitien eine zentrale e nicht weniger die
der Benediktregel allerdings keineswegs Iremde jesuitische Gehorsamsauzti1-
fassung, ın der gemä der Gleichung ott Oberer dem theologisc begrün-
deten Selbstbewußlstsein des Oberen, 1e7 des Abtes, die dem Untergebenen,
jer dem Mönch, n  CNC gen der emu entsprach. Aus diesen

Auffassungen resultierte SC  121e  1C auch Abt Wegelins Reserve BC+
genüber dem Adel, der Ja ekanntlıc ın der Germantıa ACYA, nicht 1U auf
den Bischo{isstühlen und In den Domkapiteln, sondern ebenso 1n ahlrei-
chen Klöstern mıit weitem Abstand dominierte. Diese Reserve VO  — Julius
PriscıianensiI1is übrigens mıit em Nachdruck gefordert*” WarTr durchaus reli-
10 begründet und wirkte sich sowochl bel der Auswahl und uinahme

Ebd SA
Zit eb
Ebd 31
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Konventualen als auch In Wegelins Beziehungen den adeligen
Klöstern der Umgebung (Frauenstift Lindau, Deutschordenballeı Altshau-
sen) aus, Cc5 se1 denn, diese teilten (wie ST Gallen mıt den ebentfalls jesuitisch
geleiteten Abten Joachim UOpser 577 —] 5>94| un! ernnar uüller

seıne Reformvorstellungen; enn der del widerstrebte 1mM allgeme1-
IIC  - Refiformen, die eine Überwindung der benefizialen Auffassung FA Ziel
hatten und seıne traditionellen Vorrechte oder Ansprüche auf die eset-

ZUuNg reicher Kirchenpfründen ıIn rag stellten
Abt Wegelin, der VO seınem Vorganger eiıne hohe Schuldenlas über-

kommen hatte, brachte ndlich auch eıne N Auffassung gegenüber dem
Klostervermögen In die Prälatur. Hr verstand sich nicht mehr als Herr, SO11-

dern als Verwalter der zeitlichen uter, 1ın denen 6E lediglich eın dem eigent:-
lichen Ziel des Mönches dienendes Werkzeug sah auch ]er die relig1öse
Akzentulerung. Durch eine traiffe Zentralisation un konsequente Über-
wachung der Verwaltung SOWI1E UuUrc umsichtige finanzielle Aktionen g -
lang CS ihm, den Klosterbesitz erheblich vermehren, seıne Abtei wirt-
schaftlich konsolidieren un nochmals gestiegener chulden
wieder kreditwürdig machen. Damlıiıt egte nicht 11UI den Grund für die
innere Entfaltung und wissenschaftliche Hebung seiner Abte1l 1m Jahr-
hundert, letztlich auch {ur die ımposante eistung des barocken Kirchen-
neubaus 1Im ahrhundert; vielmehr eNIZOS dem Erzhaus Österreich,
mıiıt dem T mıiıt klugem Bedacht Einvernehmen pflegte, die
an  B: gegenüber der Abtei och einmal eın „Notreformatıions-
recht“ konstruleren Mehr och Indem E dank dem wiedergewonne -
NCl restige des Klosters sich gegenüber Österreich mıiıt den Standpunkt
durchzusetzen wulste, dals Weıiıngarten „als reichsunmittelbarer Stand“ 1LUI

den Kalser UE seinen Obristen Schutz: Schürmherren, Vogt und Superl10-
ren  44 anerkenne un sich lediglich der nahen Nachbarschaft „will-
urlich“ den Schutz der Landvogtel geste habe, die aufzukündigen
„das Gottshauls“ jederzeit „guetten fueg vn macht hett“1!. vermochte CI

Österreichs Anspruc auf die mı1t Jurisdiktion ausgestatteie Kastenvogtel
ber Weingarten zurückzuweisen un: der Eingliederung seiner Abtei ıIn
Öösterreichisches Territorium einen Riegel vorzuschieben. Weingar-
tens „Freiheit“ WarTr damıtg un der Weg ZUT weiıteren TeCcC  ıchen
Loslösung VO ÖOsterreich, SC  *  ich ZuUuUrLr „Landesherrschaft“ geebnet. ber
auch diese staatsrechtlich begründete “Preiheit“ gehörte für Abt Wegelin
und seıinen jesultisch inspirlerten Konvent gleicherweise ZUr Ideenwelt der
Reform: S1e bedeutete zuerst Durchsetzung der „KIre  ıchen Freiheit“ VOIl

den Beschränkungen der weltlichen Gewalt Und 1ın ebendiesem Zeichen
stand auch die dem maßgeblichen Einfluß des Julius Priscilanens1is
VO Abt Wegelin vorangetriebene Neukonsolidierung der Oberschwäbi-
schen Benediktinerkongregation (1602/03

Diese und andere wichtigen Aspekte des grundlegenden Wandels der
Ideenwelt zumindest ım monastischen eil der Germanl1a ACra 1ın der frühen
Neuzeıit Beispie einer bedeutenden oberschwäbischen Abtel, ihrer 11 -

Verfassung, ökonomischen Siıtuation und staatsrechtlichen Entwick-

Ebd 166
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Jung, mıiıt aAKTıDISCHer orgfalt aus den Quellen exemplarisch herausgearbel-
tet en, 1st das grolße Verdienst des Erstlingswerkes VO Rudol{f e1in-
ar iıne kritisch vergleichende Betrachtung dieses Ideenwandels AF
aber erkennen un!: dies stellt Rudol{i Reinhardt nachdrücklich heraus
da ZWäal die VO Abt Wegelin un SCINET Mönchsgeneratıion vertretene
RE Aulmfassung Der den Sınn des Klosters un: Moönchtums ZWOaäar das mI1t-
telalterliche Beneflizlalwesen überwand, jedoch keineswegs eiwa 1T
eine „Idealform“ DIie CHE Auffassung, die damals VO Dillingen
AUuUs saniter Direktion des 1ı zerner Nuntius auch a111 die Schweizer
Abteien übergrilX wWI1e Rudol{i Reinhardts spaterer ogroßer Beıtrag 1Im ene-
diktinerban der „Helvetla AaCcCra  M belegt*“ War vielmehr der Lage der Kır-
che 1mM ahrhundert angepalst. Natürlich berie{i 1119a  - sich el auf die
tridentinischen Vorschriften. Aber TIrıent Warl bel seinen Bemühungen
eine Klosterreiorm 1mM Grunde restauratıv eingestellt, während In Weingar-
ten un: anderswo die „‚katholische Reformation“ Jängst weiterschritt un!
deshalb das Epitheton „tridentinisch“ oder „nachtridentinisch“ für S1€ wenig
zutreifend 1st S1ie War Ausfluß einer ı1ent  &4 entschieden überschreitenden
un „ordenskonfiorm“ weiterentwickelnden jesuitisch gepragten Kirchen-
reiorm.

Methodische Voraussetzung der SaNzZCh Untersuchung Wal der 1m UDrI1-
SCH durchgehend alle Arbeiten Rudol{i Reinhardts kennzeichnende
Grundsatz, dals CS nicht Au{fgabe der Geschichtswissenschaft 1St, „morali-
Ssieren  M4 un! irgendwelche „‚Zaustände“ „ent-schuldigen“ oder „De-
schuld:  4 oder gal „kanonislieren“, Was für in TCHIC nicht Schuld
un: menschliches ersagen übersehen el Entwicklungen der Vergan-
genheit Hrc die Brille eINES heutigen Idealbilds VO  _ Kirche, Mönchtum,
Benediktregel beurteilen, ware unhistorisch. Wenn Ial aber Abt Wege-
lın die kkomodation der ege die Bedürfinisse seıiner Zeıt zugesteht,
sollte I1la  — asselbe anderen nicht verwehren: SöB ım mittelalterlichen Be-
neftizialdenken verankertes] 300-jähriges Gewohnheitsrecht, INas auch
der heutigen Interpretation weni1g entsprechen, einfachhin als Laster aD-

werden kann, WasC ich bezweifeln“ Rudol{f Reinhardt*>. Zwar
selen wir rasch bereit, jene alteren Ösungen abzulehnen, „scheinbar Urc
bedauerliche AuswüchseManfred Weitlauff  8  lung, mit akribischer Sorgfalt aus den Quellen exemplarisch herausgearbei-  tet zu haben, ist das große Verdienst des Erstlingswerkes von Rudolf Rein-  hardt. Eine kritisch vergleichende Betrachtung dieses Ideenwandels läßt  aber erkennen — und dies stellt Rudolf Reinhardt nachdrücklich heraus —,  daß zwar die von Abt Wegelin und seiner Mönchsgeneration vertretene  neue Auffassung über den Sinn des Klosters und Mönchtums zwar das mit-  telalterliche Benefizialwesen überwand, jedoch keineswegs etwa durch  eine „Idealform“ ersetzte. Die neue Auffassung, die damals von Dillingen  aus unter sanfter Direktion des Luzerner Nuntius auch auf die Schweizer  Abteien übergriff — wie Rudolf Reinhardts späterer großer Beitrag im Bene-  diktinerband der „Helvetia Sacra“ belegt!? — war vielmehr der Lage der Kir-  che im 17. Jahrhundert angepaßt. Natürlich berief man sich dabei auf die  tridentinischen Vorschriften. Aber Trient war bei seinen Bemühungen um  eine Klosterreform im Grunde restaurativ eingestellt, während in Weingar-  ten und anderswo die „katholische Reformation“ längst weiterschritt und  deshalb das Epitheton „tridentinisch“ oder „nachtridentinisch“ für sie wenig  zutreffend ist. Sie war Ausfluß einer „Trient“ entschieden überschreitenden  und „ordenskonform“ weiterentwickelnden jesuitisch geprägten Kirchen-  reform.  Methodische Voraussetzung der ganzen Untersuchung war der —- im übri-  gen durchgehend alle Arbeiten Rudolf Reinhardts kennzeichnende —  Grundsatz, daß es nicht Aufgabe der Geschichtswissenschaft ist, zu „morali-  sieren“ und irgendwelche „Zustände“ zu „ent-schuldigen“ oder zu „be-  schuldigen“ oder gar zu „kanonisieren“, was für ihn freilich nicht Schuld  und menschliches Versagen übersehen heißt. Entwicklungen der Vergan-  genheit durch die Brille eines heutigen Idealbilds von Kirche, Mönchtum,  Benediktregel zu beurteilen, wäre unhistorisch. Wenn man aber Abt Wege-  lin die Akkomodation der Regel an die Bedürfnisse seiner Zeit zugesteht,  sollte man dasselbe anderen nicht verwehren: „ob [im mittelalterlichen Be-  nefizialdenken verankertes] 300-jähriges Gewohnheitsrecht, mag es auch  der heutigen Interpretation wenig entsprechen, einfachhin als ‚Laster‘ ab-  getan werden kann, wage ich zu bezweifeln“ —- so Rudolf Reinhardt'*. Zwar  seien wir rasch bereit, jene älteren Lösungen abzulehnen, „scheinbar durch  bedauerliche Auswüchse ... dazu autorisiert“; indes sollte nicht übersehen  werden, daß vor den Reformen Abt Wegelins - mit ihrer gewollten, im „Sy-  stem“ dieser Erziehung liegenden Tendenz zu geistig-spiritueller und theo-  logischer „Gleichschaltung“ — „die Gemeinschaft dem einzelnen doch einen  weiten Raum für seine persönliche Entfaltung gewährte und dadurch eine  größere Vielfalt möglich war“, freilich „durch weniger glücklich entfaltete  Mitglieder“ nicht immer zum Besten des Stiftes. Der einzelne war eben  mehr auf sich gestellt und wurde weniger von der Gemeinschaft getragen.  „So begegnet uns in der Zeit [Abt] Raittners eine bunte Vielfalt ausgeprägter  Charaktere. Humanisten und Gelehrte, Verwaltungsfachleute und Asketen,  Kunstfreunde und Bücherliebhaber, Konkubinarier und Säufer, Raufbolde  12 Rudolf Reinhardt, Die Schweizer Benediktiner in der Neuzeit, in: Helvetia Sacra  Abt. II Band 1 Erster Teil, Bern 1986, 94-170.  13 Reinhardt, Restauration (wie Anm. 2) 3 f.  ZKG 109, Band 1998/1dazu attorisiertt:  «“ indes sollte nicht uübersehen
werden, dals VOTL den Reformen Abt egelins mıt ihrer gewollten, 1mM „SYy-
stem  4 dieser Erziehung liegenden Tendenz geistig-spiritueller un theo-
logischer „Gleichschaltung“ „die Gemeinschaft dem einzelnen doch eINeNn
weıten aum Tur se1ine persönliche Entfaltung gewährte un adurch eıne
grölßere IC möglich War’”,  04 TEe11C p  HIC wenıger glücklich entfaltete
Mitglieder“ nicht iImmer M Besten des Stiltes. Der einzelne War eben
mehr auf sich geste und wurde wenıger VO der Gemeinschaft
„5o egegnet uUu1ls ın der Zeıit Raıttners eiNe bunte 1eausgepragter
Charaktere. Humanısten un: Gelehrte, Verwaltungsfachleute und Asketen,
Kunstfireunde un: Bücherliebhaber, Konkubinarier un Säufer, auibolde

Rudol{I Reinhardt, Dıe Schweizer Benediktiner 1n der euzeıt, In Helvetia Sacra
Abt LII Band Erster Teil, Bern 1986,

1:3 Reinhardt, Restauration (wıe Anm. 2)
Z7KG 109 Band 1998/1
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un Querulanten. iıne solche 1€ aber konnte sich eEINE Streitschar
Christi, die VOI er Welt, Gläubigen un Irrgläubigen, auf dem
stand, nıcht mehr eisten/fl4_

In seiner 1966 erschienenen Habilitationsschrift hat Rudol{i Reinhardt
dann seine reichskirchlichen Forschungen auft die <idwestliche Re-

9100 des Reiches ausgedehnt, nämlich auf das Bıstum onsta das neben
Passau der flächenmälsig srößte bischöfliche Sprenge des alten Reiches
WAal. Der Bischof VO Konstanz WarTr unbestritten geistlicher Reichsstand,
hatte aber wı1ıe schon angedeutet 1ın Konkurrenz mıiıt den vielen grolßsen
un: kleinen CTE, die iın diesem aum ZI1H Herrschafit draängten, 11ULI eın
kleines Hochstift un damıit CIne unbedeutende Landesherrschafit ausbauen
können. Zudem Wal Urc den Übergang einer ganNnzeN Reihe Vo Herr-
schaften, Reichsstädten, Kantonen der Eidgenossenschaft (die sich hnehin
VO Reich emanziplert atte) Z Reformation In weıten Teilen des Bıstums
die bischöfliche Gewalt suspendiert, un! die ZU Bıstum gehörenden Stifte
ST Gallen un: Einsiedeln Um mehr Wal der Fürstbischo{f
VO Konstanz mıiıt seinem Domkapitel auf den Schutz des Erzhauses ÖOster-
reich, In dessen Lande sich das Bıstum Teilen erstreckte, angewile-
SCIL, mufßte allerdings auch die miıt diesem Öösterreichischen Protektorat VCI-

bundenen Schattenseiten hinnehmen. Und da das Erzhaus se1t dem
ahrhundert ager des Kalsertums WarT und VO  e einem kurzen nter-

In der des ahrhunderts abgesehen*” DIs FIL Untergang
des „Hemligen Römischen Reiches“ 1mM Jahr 1806 1e dem römischen Iaı
HE als dem erufenen „advocatus ecclesiae“ aber In der Reichskirche eine
einflußreiche zukam, 1st die Geschichte der KONS Bischoiska-
thedra insbesondere VO den kirchenpolitischen un doktrinären use1n-
andersetzungen mıt Österreich epragt 1€e$s kommt bereıits 1M Titel der AT
beit Z7U USdTuC „Dıe Beziehungen VO Hochstifit un! DioOzese OonNns

Habsburg-Österreich ıIn der Neuzeıt ugleic eın Beıtrag zr archivali-
schen Erforschung des Problems ‚Kirche un aa/«16.

Dıe Ergebnisse dieser breıt angelegten un üUuberaus perspektivenreichen
Untersuchung, die 1mM Grunde völliges „Neuland“ erschio un zugleic In
ihrem methodischen Nnsatz nämlich die Geschichte der Diozese KON-

un! ihres Herrschaftsannexes VO  - deren Verhältnis 7117 dominieren-
den staatlichen Gewalt her beleuchten CU«C Wege beschritt, auch 133830

stichpunktartig skizzleren, 1st In diesem Rahmen nicht möglich Nur e1-
nıge „Schlaglichter“: Konstanz 736e der Protektion ÖOsterreichs ZWäal

rechtlich esehen immediater geistlicher Reichsstand, aber P mu ßte Iortan
hnlich W1e€e die ebentHalls 1mM österreichischen Einflußbereic liegenden

Stifte Passau, alzburg, ugsburg SOWI1E in Tirol Brixen und ıen de facto
AAı politischen Arrondierung der habsburgischen rblande, 1ler der ZCI1-

splitterten un politisch wen1g konsolidierten Vorlande dienen. Das edeu-

Ebd 73
15 Nämlich dem Kalisertum des bayerischen Wittelsbachers arl VIL Kar! FEr  )

ıIn den Jahren RR
Erschienen als eit der el „Beıtrage 21371 Geschichte der Reichskirche ın der

euzeılt“, Wiesbaden 1966
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tetife anderem eine starke staatliche Beschränkung der bischöflichen
Jurisdiktion zumal 1mM weıten Bereich des sog  tien „1orum mıxtum“,
eiIne mehrheitliche Durchsetzung des Konstanzer Domkapitels mı1t Oster-
reichischem DZW. österreichfreundlichem del un VOT em eine gegebe-
nenITIalls assıve Einflußnahme Österreichs auf die KOonstanz Bischoi{is-
wahlen, wodurch CS gelang die Wahl eiINeESs dem Erzhaus un dem
Kalser politisch nicht genehmen Kandidaten verhindern. Andererseıits
WarT das Hochstiit KOonstanz weni1g ertragreich, für Bischoifskandida-
Ien aus den grolisen Fürstendynastien attraktıy se1n. DIe Konstanz Bı-
sSscho{islıste Z} LLUT einen einzıgen geborenen Fursten, un dieser ent-
tammte dem FErzhaus ÖOsterreich: Andreas VO Osterreich (1558—-1600),
der Sohn Erzherzog Ferdinands, des Kegenten VO  - Vorderösterreich un
Tirol, aus dessen morganatischer Ehe mıiıt der Augsburger Partiziertochter
Philippine Welser, se1t 1576 (achtzehnjährig) Kardinal der Römischen Kır-
che 1589 ach der Resignatiıon des ungeliebten, tändig In RKRom abwe-
senden Kardinalnepoten Mark Sittich VO  - Hohenems (1533—-1595) VO

aps S1IXtus ZUuU Bischof{f VO Konstanz providiert (nic VO Domkapı-
tel gewählt), wurde gerade CT ZU energischen Verfechter bischöflicher
Rechte gegenüber seinem Domkapitel, den Klöstern 1mM Bıstum un den
weltlichen Verwaltungen, auch gegenüber denen sEINES Vaters, un ohne
Rücksicht auft das _Herkoömmen: ZUuU schroffen Vorkämpfer des „neuen  x
kanonischen Rechts SOWI1E des jesuitisch inspırlıerten Priesterideals.
Tatsäc  1C mMu. Kardinal Andreas, der nhaber mehrerer er Kirchen-
piründen, se1t 1591 auch Bischof VO Brixen, obwohl selber Nn1ı€e PıNe hÖö-
efe Weihe mpfing, auch In seinem persönlichen Lebenswandel keines-
WC95S dem „tridentinischen Bischoifsid entsprach un schon nIolge sEe1-
HOT zahlreıiıchen politischen Aktivitäten die konzilliare Forderung der es1l-
denzpflicht nicht eriulien konnte, WI1€E Rudol{f Reinhardt hervorhebt, un

merkwürdig dies klingen Mag als der „tridentinische“ Bischof VO  —

Konstanz bezeichnet werden, infach aut Grund seiner durchgreifenden
reformerischen Mafßnahmen. Und vielem, Was seıiNeE Nachfolger vollenden
konnten, hatte den Weg Dereitet, eiwa dem Konkordatsabschlu ZW1-
schen Konstanz un Österreich ım Jahr 1629 oder dem Bau eines TIEesSter-
seminars*!/. och War Andreas VO  . Österreich keineswegs eine singuläre
Ausnahme. uch Ferdinand VO Bayern (1577-1650), eın nachgeborener
Sohn des bayerischen Herzogs Wilhelm %, se1t 1595 Koadjutor seINES
Oheims TNS 2) 1 Erzstift un Erzbistum Köln mıiıt Reglerungs-
vollmacht 1mM geistlichen un weltlichen Bereich (Administrator), se1it
Kurfürst und Erzbischof VO Köln, zugleic mıiıt päpstlicher Dıispens un
ebenfalls aufl dem Weg ber Koadjutorien In der Nachfolge se1ines SC
nannten Oheims Fürstbischo{i VO Lüttich, Hildesheim un unster, urst-
abt VO Stablo-Malmedy, se1it 1618 auch Fürstbischof VO  j Paderborn,
außerdem Fürstpropst VOIN Berchtesgaden (seit k595 17 nhaber ahlrei-
cher Domkanonikate, empfing (mıit päpstlicher Billigung und Dispens),

17 Ebd SA Text des Konkordats zwischen Erzherzog Leopold VO  — Österreich
un! dem Kkonstanzer Fürstbischof{ Johannes raf VOI Waldburg-Wolfegg, Innsbruck,
TE DL 1629 Ebd A0 S TF
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nächst aus dynastischen Gründen, lebenslang n1€e eine höhere Weihe un
Waäafl dennoch eın „tridentinischer“ Reformbischof, der, VOIL em gestützt
aul die VO  . ihm geförderten Jesuiten, In seiner Stiften un Sprengeln mıiıt
harter and un: ohne Rücksicht au{ti das „Herkommen  4 durchgri{f. Freilich
WarTrl annn eine OoONsequenzZ seiner rgorosen Maßnahmen, dafs damıt
nicht wenige Geistliche, die sich durchaus rechtmälsig verehelicht ühlten
un nıicht bereit gemä oberhirtlichem Beifehl ihre Frauen als Hu-
e  ası un ihre Kinder als „sacrileg1*“* verjJagen, In die Arme der Reformaftl-

trieb Andererseıits mMuUu 7111 Kenntnisgwerden, dafls die da-
malige Notsituation der Reichskirche Kalser un aps ga keine andere
Wahl liels, als 1mM schwer gefährdeten Erzstiit K6öln (WO ja auch die katholi-
sche Kurstimme aul dem DIE stand) un 1n den umliegenden Bistumern
einen Kandidaten aus altgläubig gebliebenem fürstlichem Haus als Erzbi-
SC  OL, Kurfürsten un Bischo{t „durchzudrücken“ ohne Rücksicht auft
dessen persönliche Eıgnung un Neigung dieses Haus als Schutz-
macht gewınnen. Fur diese Wächterfunktion stand aber de aCcto 11LUI das
Haus Bayern DE Verfügung: deshalb die ogrolszugiıgen päpstlichen Dispen-
SC  — bezüglich er Weiheempfang, Koadjutorie un Bistumskumulation,
die allesamt die tridentinischen Bestimmungen verstielsen. Im
Grunde wurde das Haus Bayern In den enannten Stiiten Zu Erzbischof{f
un Bischo{i ewählt, der vorgeschobene andıda obD F oder Ferdi-
and WarTl ähnlich wı1e Andreas VO Österreich 1ın ONnstanz un Brixen)
In allererster Linlıe „Exponent“* des auses, der übrigens als Fürstensprols,
eben auf Grund seiner o  en Geburt“, allein auch Der die nötige utor1-
tat verfügte, beispielsweise ıIn den mıiıt Freiherren un Graten besetzten
Domkapiteln reformatorische oder miıt der Reformatıon sympathisierende
Regungen unterdrücken und tridentinischen Postulaten NEHETUN-
gen  M AT Anerkennung verhelfen Tatsäc  MS Wal P annn VOIL em
dem militärischen und politischen Gewicht des Kurhauses Bayern
erzog un Kurfürst Maximilian } se1it 1523 Kurfürst) VCI-

danken dafs die ıIn Kurfürst Ferdinands Händen vereinigten Stifte den
Dreißig)ährigen Krieg und die Westfälischen Friedensverhandlungen über-
lebten; das Hochstift un Bıstum Osnabrück, damals 1mM Besitz des nachma-
ligen Kardinals TalTlız Wilhelm VO  } Wartenberg 661 eines Vetters
der kurfürstlichen Brüder Maximilian un!: Ferdinand aus einer wittelsba-
chischen (morganatischen) Nebenlinie, konnte (durc den singulären
Kompromuil$s der „Capitulatio perpetua  «“ weniı1gstens ”  ur Hä
werden.

SC  1€  1C Tührte die Untersuchung Rudol{f Reinhardt einer ılieren-
zierten Beurteilung des Josephinismus. Dessen Kirchenideal sieht a ın e1-
1C gemäßigten Episkopalismus, dessen Anliegen wWI1e die Aufhebung der
klösterlichen xemtionen oder die Beschränkung der Nuntien auf ihre d1-
plomatische Aufgabe wiewohl „BCR den Trend ZU kirc  ıchen Zentra-
lismus“ gerichtet, durchaus egitim und „nicht unbedingt bedro  IC
ngriffe aut die Kirche und ihre Verfassung“ darstellten Bel Joseph Il selber
1st eın starker Rückgri{ff aut altkaiserliche Vorstellungen beobachten, die
„gegenüber der naturrechtlichen omponente“* seINES Denkens stärkere Be-
achtung verdienen. KTr Wal VO Gottesgnadentum se1ines Herrscheramtes C1-
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un! fühlte sich „Sahz As Vogt un: Schirmherr der Kirche, mıiıt en
Konsequenzen für die ‚Beziehungen‘ ZUT Kırche“. 1ese hatte sich allerdings
inzwischen VO aa emanzıpilert, „sich auf sich selbst besonnen, entfaltet
un organıslert. SO War Joseph I1 1mM Grunde eın realistischer Verstandes-
mensch 1er omantiker und Schwärmer. Sein >ystem War Reaktion und
eshalb ohne Zukunit.“ Allerdings darti I1la  wn €] nicht VEISECSSCH RU-
dolif Reinhardt weiliter dals an der katholischen Gegenreiormation“ die
Kalser un:! katholischen Potentaten „VOIL hierarchisch-jesuitischen TEe1S5E  44
mıiıt dem Argumen VO Gottesgnadentum des königlichen un: kaiserlichen
MmMtes ” energischem un! eigenständigem Einschreiten die Neue-
d  run gedrängt worden ;Unter Joseph I1 wandte sich das gottgewoll-

Reformrecht des Kaisers, seINE Schirmvogteil ber die Kirche, die
Uunsche und Ziele der seitherigen Befürworter. etz wurde das kaiserliche
Vorgehen als nmaßung und Knechtung YTklärt '1/18-

DIie Ergebnisse dieser Untersuchung oingen, auftl den FOrTr-
schungsstand gebracht, In Rudolf Reinhardts quellen- un lıteraturge-
sattigte Studie „Das Bıstum |Konstanz|] ıIn der Neuzeıiıt“ und die azugehöri-
gCH Bischo{fsviten AUSs seiner Feder 1im 1993 erschlienenen Konstanz-Band
der „Helvetla acra  d ein*?, bis hin ZU etzten kKkonstanzer Fürstbischof
Karl Theodor VO  _ Dalberg (  Y dem vielgeschmähten Erzbischof
un Kurfürsten VO  v alnz, Kurerzkanzler des Reiches un! Fürstprimas des
Rheinbunds*®. Z albergs langst überfälliger Ehrenrettung hatte 8 Dbereı1its
1964 mıt SCINeEeTr Olfentlichen Antrittsvorlesung als Tübinger Privatdozent
beigetragen“*, mıiıt ecorg Schwaiger*“ und Heribert Raab®}. Und
Was 1gnaz Heinrich VO Wessenberg (  X} den gleichfalls ma[fßslos

15 Ebd
Rudolf Reinharadt, Das Bıstum |Konstanz| In der euzeılt, In eivetla Sacra Abt

Band Erster Teil, Basel-Frankfurt 1993, PEy die KOonstanzer Bischof{fsviten: Ebd
3/76-—-4/8 1e uch Rudol{f Reinhardts eitrage 1n mar Kuhn (Hrg.) Diıie
Bischofe VOoO  3 Konstanz 1-IIL, Friedrichshafen 1988:; ferner 1n Erwiıin ‚atz (Hrg.) Die Bı-
schöfe des eiligen Römischen Reiches 1648 bis 1803 Eın biographisches Lexikon, Ber-
lın 1990; ers (Hrg.) Die 1scChOolfe des eiligen Römichen Reiches 1448 bis 1648 Eın
biographisches Lexikon, Berlin 1996

Reinhardt, Das Bıstum |Konstanz| (wıe Anm. 19) 464478
Rudol{f Reinhardt, Fürstprimas Karl Theodor VO Dalberg (  4—-1  ) 1mM Lichte

der eueren Forschung, ıIn 144 1964 257-275; wiederabgedruckt 1n estgabe
Reinhardt (wıe Anm. 1) GE<T

eorg Schwaiger, Die Kirchenpläne des Fürstprimas Karl Theodor VO Dalberg,
FEE MThZ 1958 186-—204; ders., Dıe altbayerischen Bıstumer Freising, Passau und
Regensburg zwischen Säkularisation un Konkordat t  3-1  ) A 13)
München 1959, bes 1485—172; ders., 1a8 dalbergische Furstentum Regensburg 1803—
1810), 1n ZBLG 23 1960 42-—625; ders., Fürstprimas Cazl Theodor VO  - Dalberg, 1n

196% TE
Heribert Raab, AT Theodor VO  - Dalberg, 1: AmrhKG 1966 B F A Zu Dal-

berg siehe NECHESTIEHNS Karl Hausberger (Hrg.) Carl VO  - Dalberg Der letzte geistliche
Reichsfürst Schriftenreihe der Uniıversita Regensburg 2Z); Regensburg 1995; Franz
Xaver Bischof, Diıie Konkordatspolitik des Kurerzkanzlers un Fürstprimas arl Theodor
VO Dalberg und se1ines Konstanzer Generalvikars gnaz Heinrich VO  . Wessenberg In
den Jahren 1803 bis 1815, 1ın ZKG 108 ED al
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DIie Reichskirche In der Neuzeılt

verleumdeten Konstanzer Generalvikar albergs un! etizten Konstanzer
Bıstumsverweser, etrılit, eiNe hochgebildete, kirchenpolitisch un: pastoral
engagıerte Persönlichkeit des Übergangs „Von der Reichskirche Zr Ober-
rheinischen Kirchenprovinz  024 dessen pastorales un: liturgisches Werk,
damals als „Wessenberglan1ısmus” abqualifiziert un verketzert, uUrc das
Zweite Vatikanum weithin (freilic unausgesprochen) bestatiıgt worden 1st,

tellte Rudol{i Reinhardt In seinem Festvortag ZUL 1 550-Jahr-Feier des Bıs-
LUMmMS Rottenberg 1978 fest „Wir sind iroh, dafs INa  — feUutEe ber Wessen-

berg en un redet Die Geschichte Hat gezelgt, dals spater aum einmal
esser: die Stelle dessen tLrat, Was geschaffen hat Wir Uu-

chen mıiıt ogroßem Aufwand, Was seıiner Zeıit schon Wirklichke1 SEWESCH
1ST. Trotzdem bleibt Wessenbergs rbe wurde vernichtet. Einflußreiche
Kräfte, die IFr den totalen amp kannten, wollten mıiıt dem Kirchenpoliti-
er der nicht ihrer Richtung gehörte, auch den ıturgen, den Pastoral-
theologen un: den Reformer reiften Dabei hatte . damals sehr ohl
den Wert dessen erkannt, Was der Konstanzer Generalvikar wollte un tatı“”
Deshalb se1 eine Aussage wW1e SA mehr als einem Punkt 1st Wessenberg
heute Urc die Liturgiereform des Vatikanums überraschend Destätigt
worden!‘ [Eriche wohlmeinend als Rechtfertigung gedacht,Die Reichskirche in der Neuzeit  13  verleumdeten Konstanzer Generalvikar Dalbergs und letzten Konstanzer  Bistumsverweser, betrifft, eine hochgebildete, kirchenpolitisch und pastoral  engagierte Persönlichkeit des Übergangs „Von der Reichskirche zur Ober-  rheinischen Kirchenprovinz“?*, dessen pastorales und liturgisches Werk,  damals als „Wessenbergianismus“ abqualifiziert und verketzert, durch das  Zweite Vatikanum weithin (freilich unausgesprochen) bestätigt worden ist,  so stellte Rudolf Reinhardt in seinem Festvortag zur 150-Jahr-Feier des Bis-  tums Rottenberg 1978 fest: „Wir sind froh, daß man heute so über Wessen-  berg denkt und redet. Die Geschichte hat gezeigt, daß später kaum einmal  etwas Besseres an die Stelle dessen trat, was er geschaffen hat. Wir versu-  chen mit großem Aufwand, was zu seiner Zeit schon Wirklichkeit gewesen  ist. Trotzdem bleibt: Wessenbergs Erbe wurde vernichtet. Einflußreiche  Kräfte, die nur den totalen Kampf kannten, wollten mit dem Kirchenpoliti-  ker, der nicht zu ihrer Richtung gehörte, auch den Liturgen, den Pastoral-  theologen und den Reformer treffen. Dabei hatte man damals sehr wohl  den Wert dessen erkannt, was der Konstanzer Generalvikar wollte und tat.“  Deshalb sei eine Aussage wie: „‚In mehr als einem Punkt ist Wessenberg  heute durch die Liturgiereform des 2. Vatikanums überraschend bestätigt  worden‘ [Erich Keller], wohlmeinend als Rechtfertigung gedacht; ... eine  Anklage, eine beschämende Anklage gegen alle, die mitgekämpft, und ge-  gen alle, die wider besseres Wissen geschwiegen haben.“ — „Wir müssen uns  fragen lassen: Dürfen wir so mit den Besten unserer Kirche umgehen?“ Um  aber etwaigen Mißverständnissen vorzubeugen, ist in Anmerkung „erläu-  ternd“ beigefügt: „Notabene lieber Leser: Nicht jeder, der sich dafür hält, ist  /425_  ein Wessenberg ...  Seine auf archivalischem Befund basierenden Bemerkungen zum ge-  schichtlichen Verhältnis von Kirche und Staat, in der Habilitationsschrift  vor allem am Beispiel der Beziehungen zwischen Konstanz und Österreich  jeweils in thesenartiger Zusammenfassung herausgearbeitet, präzisierte Ru-  dolf Reinhardt nochmals in der 1967 erschienenen Festschrift zur 150-Jahr-  Feier der Tübinger Katholisch-Theologischen Fakultät?®. Sie laufen letztlich  24 So der Titel eines Beitrags Rudolf Reinhardts (in: TQ 158 [1978] 36-50), in dem  u.a. noch einmal Dalbergs erfolglose Bemühungen gewürdigt werden, nach dem Unter-  gang der Reichskirche zur Verhinderung landeskirchlicher Bestrebungen eine Neuorga-  nisation der Kirche Deutschlands auf der Grundlage eines alle deutschen Länder umfas-  senden Konkordats zu schaffen.  25 Rudolf Reinhardt, Die Diözese Rottenburg 1828-1978. Antworten und Fragen, in:  TQ 158 (1978) 243-256, hier 245 247. — Zu Wessenberg siehe neuestens: Franz Xaver  Bischof, Das Ende des Bistums Konstanz. Hochstift und Bistum Konstanz im Span-  nungsfeld von Säkularisation und Suppression (1802/03-1821/27) (= Münchener Kir-  chenhistorische Studien 1), Stuttgart-Berlin-Köln 1989; Manfred Weitlauff — Markus  Ries (Hrg.), Ignaz Heinrich Reichsfreiherr von Wessenberg. Briefwechsel mit dem Lu-  zerner Stadtpfarrer und Bischöflichen Kommissar Thaddäus Müller in den Jahren 1801  bis 1821 I-M (= Quellen zur Schweizer Geschichte. Neue Folge II. Abt.: Briefe und  Denkwürdigkeiten XI), Basel 1994; Manfred Weitlauff, Dalberg als Bischof von Kon-  stanz und sein Generalvikar Ignaz Heinrich von Wessenberg, in: Hausberger, Carl von  Dalberg (wie Anm. 23) 35-58.  26 Rudolf Reinhardt, Bemerkungen zum geschichtlichen Verhältnis von Kirche undeine

Anklage, eiIne beschämende Anklage alle, die mitgekämpft, und g -
SCH alle; die wider besseres Wissen geschwiegen aben  « „Wir mussen u11l$s

iragen lassen: Dürifen WITr miı1t den Besten IHEHSCHEI Kirche umgehen?“* Um
aber etwaligen Mißverständnissen vorzubeugen, 1st In Anmerkung „erlau-
ternd“ beigefügt: „Notabene lieber eser Nicht jeder, der sich aiur hält, ist

”25‚eın WessenbergDie Reichskirche in der Neuzeit  13  verleumdeten Konstanzer Generalvikar Dalbergs und letzten Konstanzer  Bistumsverweser, betrifft, eine hochgebildete, kirchenpolitisch und pastoral  engagierte Persönlichkeit des Übergangs „Von der Reichskirche zur Ober-  rheinischen Kirchenprovinz“?*, dessen pastorales und liturgisches Werk,  damals als „Wessenbergianismus“ abqualifiziert und verketzert, durch das  Zweite Vatikanum weithin (freilich unausgesprochen) bestätigt worden ist,  so stellte Rudolf Reinhardt in seinem Festvortag zur 150-Jahr-Feier des Bis-  tums Rottenberg 1978 fest: „Wir sind froh, daß man heute so über Wessen-  berg denkt und redet. Die Geschichte hat gezeigt, daß später kaum einmal  etwas Besseres an die Stelle dessen trat, was er geschaffen hat. Wir versu-  chen mit großem Aufwand, was zu seiner Zeit schon Wirklichkeit gewesen  ist. Trotzdem bleibt: Wessenbergs Erbe wurde vernichtet. Einflußreiche  Kräfte, die nur den totalen Kampf kannten, wollten mit dem Kirchenpoliti-  ker, der nicht zu ihrer Richtung gehörte, auch den Liturgen, den Pastoral-  theologen und den Reformer treffen. Dabei hatte man damals sehr wohl  den Wert dessen erkannt, was der Konstanzer Generalvikar wollte und tat.“  Deshalb sei eine Aussage wie: „‚In mehr als einem Punkt ist Wessenberg  heute durch die Liturgiereform des 2. Vatikanums überraschend bestätigt  worden‘ [Erich Keller], wohlmeinend als Rechtfertigung gedacht; ... eine  Anklage, eine beschämende Anklage gegen alle, die mitgekämpft, und ge-  gen alle, die wider besseres Wissen geschwiegen haben.“ — „Wir müssen uns  fragen lassen: Dürfen wir so mit den Besten unserer Kirche umgehen?“ Um  aber etwaigen Mißverständnissen vorzubeugen, ist in Anmerkung „erläu-  ternd“ beigefügt: „Notabene lieber Leser: Nicht jeder, der sich dafür hält, ist  /425_  ein Wessenberg ...  Seine auf archivalischem Befund basierenden Bemerkungen zum ge-  schichtlichen Verhältnis von Kirche und Staat, in der Habilitationsschrift  vor allem am Beispiel der Beziehungen zwischen Konstanz und Österreich  jeweils in thesenartiger Zusammenfassung herausgearbeitet, präzisierte Ru-  dolf Reinhardt nochmals in der 1967 erschienenen Festschrift zur 150-Jahr-  Feier der Tübinger Katholisch-Theologischen Fakultät?®. Sie laufen letztlich  24 So der Titel eines Beitrags Rudolf Reinhardts (in: TQ 158 [1978] 36-50), in dem  u.a. noch einmal Dalbergs erfolglose Bemühungen gewürdigt werden, nach dem Unter-  gang der Reichskirche zur Verhinderung landeskirchlicher Bestrebungen eine Neuorga-  nisation der Kirche Deutschlands auf der Grundlage eines alle deutschen Länder umfas-  senden Konkordats zu schaffen.  25 Rudolf Reinhardt, Die Diözese Rottenburg 1828-1978. Antworten und Fragen, in:  TQ 158 (1978) 243-256, hier 245 247. — Zu Wessenberg siehe neuestens: Franz Xaver  Bischof, Das Ende des Bistums Konstanz. Hochstift und Bistum Konstanz im Span-  nungsfeld von Säkularisation und Suppression (1802/03-1821/27) (= Münchener Kir-  chenhistorische Studien 1), Stuttgart-Berlin-Köln 1989; Manfred Weitlauff — Markus  Ries (Hrg.), Ignaz Heinrich Reichsfreiherr von Wessenberg. Briefwechsel mit dem Lu-  zerner Stadtpfarrer und Bischöflichen Kommissar Thaddäus Müller in den Jahren 1801  bis 1821 I-M (= Quellen zur Schweizer Geschichte. Neue Folge II. Abt.: Briefe und  Denkwürdigkeiten XI), Basel 1994; Manfred Weitlauff, Dalberg als Bischof von Kon-  stanz und sein Generalvikar Ignaz Heinrich von Wessenberg, in: Hausberger, Carl von  Dalberg (wie Anm. 23) 35-58.  26 Rudolf Reinhardt, Bemerkungen zum geschichtlichen Verhältnis von Kirche undP1Ne€e auf archivalischem Befund basierenden Bemerkungen ZU RC
schichtlichen Verhältnis VO Kirche und aat, In der Habilitationsschrift
VOIL em Beispiel der Beziehungen zwischen Konstanz und ÖOsterreich
jeweils In thesenartiger Zusammenfassung herausgearbeitet, prazislierte Ru-
dol{f Reinhardt nochmals ıIn der 1967 erschienenen FPestschriit ZUTL 50-Jahr-
Feler der Tübinger Katholisch-Theologischen Fakultät®®. S1e laufen letztlich

SO der Titel eines elıtrags Rudol{i Reinhardts 155 [1978] 36—50), 1ın dem
noch einmal albergs erfolglose Bemühungen gewürdigt werden, nach dem nier-

Sa der Reichskirche ZUrxr Verhinderung landeskirchlicher Bestrebungen ıne Neuorga-
nısatıon der Kirche Deutschlands aut der Grundlage eines alle eutschen Länder umfas-
senden Konkordats schalfen
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Manired Weitlauft

auf die quellenmälsig ausführlich un überzeugend begründete These hin-
aus, dafls bei kritischer Betrachtung der Entwicklung das historische Verhält-
N1s zwischen der geistlichen und der weltlichen Gewalt keineswegs „als
Wechsel zwischen Bedrückung un Freiheit für die Kirche“ begreifen 1Sst,
WI1e€e eine weitverbreitete, aber ın der Sicht des ahrhunderts un se1ines
/ korporativen Kirchenbegriffs befangene Meinung behauptet; viel-
mehr ze1g sich Aselt der Christianisierung der ermanen un der damit VCI-
bundenen Verschmelzung des Christlichen mıt dem Germanischen“ In die-
SC Verhältnis en ununterbrochenes Zunehmen kırchlicher Selbständigkeit und
Unabhängigkeit“, TCHIC mıt zeitweiligen Rückschlägen un retardierenden
Phasen. AD3ieManfred Weitlauff  14  auf die quellenmäßig ausführlich und überzeugend begründete These hin-  aus, daß bei kritischer Betrachtung der Entwicklung das historische Verhält-  nis zwischen der geistlichen und der weltlichen Gewalt keineswegs „als  Wechsel zwischen Bedrückung und Freiheit für die Kirche“ zu begreifen ist,  wie eine weitverbreitete, aber in der Sicht des 19. Jahrhunderts und seines  engen, korporativen Kirchenbegriffs befangene Meinung behauptet; viel-  mehr zeigt sich „seit der Christianisierung der Germanen und der damit ver-  bundenen Verschmelzung des Christlichen mit dem Germanischen“ in die-  sem Verhältnis „ein ununterbrochenes Zunehmen kirchlicher Selbständigkeit und  Unabhängigkeit“, freilich mit zeitweiligen Rückschlägen und retardierenden  Phasen. „Die ... Entwicklung vollzog sich in der doktrinären Abklärung und  in der alltäglichen Verwaltungsarbeit. Dabei war die theoretische Reflexion  der praktischen Verwirklichung zeitlich meist weit voraus“?7, Diese These ist  mit dem ausdrücklichen Hinweis darauf verbunden, daß ihr das „Bündnis  von Thron und Altar“ im 19. Jahrhundert keineswegs widerspricht; denn  Wwo es „ein von beiden Seiten angestrebtes Bündnis war,  . war es eine ‚Ver-  nunftehe‘ zwischen Partnern, die sehr wohl um ihre Eigenberechtigung  wußten“?2, Man denke an die — durchaus neuartige - Konkordatspolitik  Papst Pius’ VII. und seines Kardinalstaatssekretärs Ercole Consalvi in den  ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts: Sie markierte kirchlicherseits den  definitiven Endpunkt des jahrhundertelangen Prozesses der Ausschaltung  der „seitherigen Träger hoheitlicher Gewalt ... durch die großen, übergrei-  fenden Machtgruppen“??, indem nunmehr (unter Ausnützung der „Gunst  der Stunde“, nämlich des durch Französische Revolution und Untergang  der Reichskirche und des Reiches entstandenen Vakuums) „die Kirche“, re-  präsentiert durch den Papst, als eigenständiges, (theoretisch) unabhängiges,  gleichberechtigtes Rechtssubjekt mit Einzelstaaten, unter Ausschaltung der  zuständigen Bischöfe, zur Regelung landeskirchlicher Angelegenheiten in  Verhandlungen eintrat und darüber rechtsverbindliche, völkerrechtlich an-  erkannte Verträge schloß - nachdem zuvor immer wieder auch Bischöfe für  ihren Bereich Vertragspartner von Staaten oder weltlichen Territorialherren  gewesen waren, zuletzt Dalberg als Bischof von Konstanz mit den zu seinem  Konstanzer Sprengel gehörenden eidgenössischen Kantonen Luzern (1806)  und Aargau (1813)°°. Die Scheidung zwischen Kirche und Staat wurde jetzt  vollständig, mit der „schleichenden“ Tendenz zu beider völliger Trennung  (wie sie heute - wenn die neuesten Zeichen nicht trügen —- auch innerkirch-  lich von einflußreichen Kräften angestrebt zu werden scheint, beispielswei-  se durch das Erzwingen eines schrittweisen Rückzugs der Kirche aus der ge-  Staat, in: Theologie im Wandel. Festschrift zum 150jährigen Bestehen der Katholisch-  Theologischen Fakultät an der Universität Tübingen 1817-1967 (= Tübinger Theologi-  sche Reihe 1), München-Freiburg i. Br. 1967, 155-178.  27 Ebd. 169. — Siehe auch: Reinhardt, Die Beziehungen (wie Anm. 16) 1-16 309-  314.  28 Reinhardt, Bemerkungen (wie Anm. 26) 178.  2? Ebd. 164.  30 Ebd. 163. — Manfred Weitlauff, Kirche und Staat im Kanton Luzern. Das soge-  nannte Wessenberg-Konkordat vom 19. Februar 1806, in: ZKG 101 (1990) 153-196.  ZKG 109. Band 1998/1Entwicklung vollzog sich ın der doktrinären Abklärung un
In der alltäglichen Verwaltungsarbeit. Dabe!i WarT! die theoretische Reflexion
der praktischen Verwirklichung zeitlich me1lst wWe1lt voraus“27/ 1ese These 1ST
mıt dem ausdrüc  ichen Hinwels darauft verbunden, dals ihr das „Bündnis
VO  - Thron un 44 1mM ahrhundert keineswegs widerspricht; denn

CS en VO  — beiden Seliten angestrebtes Bündnis WAaIl, WarTr CS eine ‚Ver-
nunftehe‘ zwischen artnern, die sehr ohl ihre Eigenberechtigung
wußten“28 Man en die durchaus neuartige Konkordatspolitik
aps 1US VIL un: se1INES Kardinalstaatssekretärs Ercole Consalvi In den
PrStieT Jahrzehnten des Jahrhunderts: S1e markierte kirchlicherseits den
definitiven ndpunkt des jahrhundertelangen Prozesses der Ausschaltung
der „seitherigen ager hoheitlicher GewaltManfred Weitlauff  14  auf die quellenmäßig ausführlich und überzeugend begründete These hin-  aus, daß bei kritischer Betrachtung der Entwicklung das historische Verhält-  nis zwischen der geistlichen und der weltlichen Gewalt keineswegs „als  Wechsel zwischen Bedrückung und Freiheit für die Kirche“ zu begreifen ist,  wie eine weitverbreitete, aber in der Sicht des 19. Jahrhunderts und seines  engen, korporativen Kirchenbegriffs befangene Meinung behauptet; viel-  mehr zeigt sich „seit der Christianisierung der Germanen und der damit ver-  bundenen Verschmelzung des Christlichen mit dem Germanischen“ in die-  sem Verhältnis „ein ununterbrochenes Zunehmen kirchlicher Selbständigkeit und  Unabhängigkeit“, freilich mit zeitweiligen Rückschlägen und retardierenden  Phasen. „Die ... Entwicklung vollzog sich in der doktrinären Abklärung und  in der alltäglichen Verwaltungsarbeit. Dabei war die theoretische Reflexion  der praktischen Verwirklichung zeitlich meist weit voraus“?7, Diese These ist  mit dem ausdrücklichen Hinweis darauf verbunden, daß ihr das „Bündnis  von Thron und Altar“ im 19. Jahrhundert keineswegs widerspricht; denn  Wwo es „ein von beiden Seiten angestrebtes Bündnis war,  . war es eine ‚Ver-  nunftehe‘ zwischen Partnern, die sehr wohl um ihre Eigenberechtigung  wußten“?2, Man denke an die — durchaus neuartige - Konkordatspolitik  Papst Pius’ VII. und seines Kardinalstaatssekretärs Ercole Consalvi in den  ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts: Sie markierte kirchlicherseits den  definitiven Endpunkt des jahrhundertelangen Prozesses der Ausschaltung  der „seitherigen Träger hoheitlicher Gewalt ... durch die großen, übergrei-  fenden Machtgruppen“??, indem nunmehr (unter Ausnützung der „Gunst  der Stunde“, nämlich des durch Französische Revolution und Untergang  der Reichskirche und des Reiches entstandenen Vakuums) „die Kirche“, re-  präsentiert durch den Papst, als eigenständiges, (theoretisch) unabhängiges,  gleichberechtigtes Rechtssubjekt mit Einzelstaaten, unter Ausschaltung der  zuständigen Bischöfe, zur Regelung landeskirchlicher Angelegenheiten in  Verhandlungen eintrat und darüber rechtsverbindliche, völkerrechtlich an-  erkannte Verträge schloß - nachdem zuvor immer wieder auch Bischöfe für  ihren Bereich Vertragspartner von Staaten oder weltlichen Territorialherren  gewesen waren, zuletzt Dalberg als Bischof von Konstanz mit den zu seinem  Konstanzer Sprengel gehörenden eidgenössischen Kantonen Luzern (1806)  und Aargau (1813)°°. Die Scheidung zwischen Kirche und Staat wurde jetzt  vollständig, mit der „schleichenden“ Tendenz zu beider völliger Trennung  (wie sie heute - wenn die neuesten Zeichen nicht trügen —- auch innerkirch-  lich von einflußreichen Kräften angestrebt zu werden scheint, beispielswei-  se durch das Erzwingen eines schrittweisen Rückzugs der Kirche aus der ge-  Staat, in: Theologie im Wandel. Festschrift zum 150jährigen Bestehen der Katholisch-  Theologischen Fakultät an der Universität Tübingen 1817-1967 (= Tübinger Theologi-  sche Reihe 1), München-Freiburg i. Br. 1967, 155-178.  27 Ebd. 169. — Siehe auch: Reinhardt, Die Beziehungen (wie Anm. 16) 1-16 309-  314.  28 Reinhardt, Bemerkungen (wie Anm. 26) 178.  2? Ebd. 164.  30 Ebd. 163. — Manfred Weitlauff, Kirche und Staat im Kanton Luzern. Das soge-  nannte Wessenberg-Konkordat vom 19. Februar 1806, in: ZKG 101 (1990) 153-196.  ZKG 109. Band 1998/11Ire. die sroßen, übergrei-
fenden Machtgruppen  1/29‚ indem nunmehr (unter Ausnuützung der ”  uns
der Stunde“, nämlich des Urc Französische Revolution un Untergang
der Reichskirche un des Reiches entstandenen Vakuums „dıe Kırche“,
prasentier HIC den apst, als eigenständiges, (  eoretisch) unabhängiges,
gleichberechtigtes Rechtssubjekt miı1t Einzelstaaten, Ausschaltung der
zuständigen Bischöfe, 7 egelung landeskirchlicher Angelegenheiten ıIn
Verhandlungen eintrat und aruüuber rechtsverbindliche, voöolkerrechtlich
erkannte erträge schlofs nachdem immer wieder auch Bischöfe für
ihren Bereich Vertragspartner VO  3 Staaten oder weltlichen Territorialherren
SCWCECSECHI zuletzt Dalberg als Bischof VO ONSLaAaNz mıt den seinem
Konstanzer Sprenge gehörenden eidgenössischen Kantonen Luzern 1806
und Aargau (181 3)30 Die Scheidung zwischen Kirche un aa wurde Jetz
vollständig, mıft der „schleichenden“ Tendenz beider völliger Irennung
(wıe S1E heute WE die Zeichen nicht trugen auch innerkirch-
ich VO einflulßreichen Kräften angestrebt werden scheint, beispielswei-
11 das Erzwingen eiINES schrittweisen ückzugs der Kirche AdUuUs der B

aat, 1 Theologie 1mM Wandel. Festschrı FAE 150jJährigen estenen der Katholisch-
Theologischen der Universita: Tübingen Pa967 Pa Tübinger Theologi-
sche Reihe 1) München-Freiburg Br. 1967, FE

27 Ebd 169 Siehe uch Reinhardt, Die Beziehungen (wıe Anm 16) D 309—
314

Reinhardt, Bemerkungen (wıe Anm 26) F  ©0
Ebd 164
Ebd 163 Manired Weitlauf{f, Kirche un aa 1mM Kanton Luzern. Das BURe

annte Wessenberg-Konkordat VO Februar 1806, 1n 7K  C 101 1990 153—-196
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sellschaftlichen Mitverantwortung AUS$S „prinzipiell“ theologischen Erwa-
guNgSsCH, wWI1e (° er

Im Lichte dieses Befunds 1st aber atıch die In karolingischer, dann VOIL al
lem In ottonisch-salischer Zeıit grundgelegte alte Reichskirche mıt ihrer Ver-
[assung, ihren Einrichtungen un Lebensäulßerungen historisch wüuürdi-
DCI Miıt ihrer immerhın bDer neunhundertjährigen Tradition spielt s1e In
der Entwicklungsgeschichte des Verhältnisses VO Kirche un aa un der
allmählichen Entflechtung un Verselbständigung der beiden Gewalt-
“Komponenten“ eine herausragende Hierzu hat Rudol{f Reinhardt
eıne Reihe höchst substantieller eitrage vorgelegt?*, teilweise In
Auswertung der inzwischen reichlich fliießenden Lıteratur A Thema Diıie
wichtigsten eıtrage AUs seıner Feder diesem Thema sind nunmehr 1n der
ihm gewidmeten Festgabe gesammelt?.

Dıie Reichskirche, die Hoc  ırchen des Reiches Bischo({ssitze, Groß:
klöster ursprünglich Stutzen der csakral au{Igelfalsten königlich-kaiserli-
chen Zentralgewalt un: deshalb muıt KOönigsgut un: Privilegien ausgestattet,
ıldetien einen integrierenden Bestandteil des 1ın eine 1elza grolser un
kleiner Herrschaftsräume unterschiedlichen Ranges zergliederten Reichs-
körpers un der Reichsverfassung und blieben als E3 ber das Reich
gespanntes ANeEZ- VO  . geistlichen, „ZzZölibatären“ Wahlmonarchien,
eingesprengt In diese Herrschaftsräume, bis zuletzt dessen tragendes Funda-
ment VOL em auch 1NDIl1ICc auft die Reichsidee, die In der Reichskir-
che laängsten lebendig 1e länger als 1mM ager des Kalsertums selbst)
Obwohl sich auch die Reichsbischöfe un! -äbte allmählich VO  — der Önlg-
lich-kaiserlichen Zentralgewalt emanzıplerten un gleich den weltlichen

31 Rudolf Reinhardt, Zur Reichspolitik der Pfalz-Neuburger Dynastie, 1n HJ

1964) 118—-128, wiederabgedruckt ıIn Festgabe Reinhardt (wıe Anm 1) 73—-83; ders.,
Zur Reichskirchenpolitik aps Benedikts In 259—-268, wiederabge-
druckt 171 estgabe Reinhardt (wıe Anm 1) SEj ders., Die Reichskirchenpolitik ap:
Klemens’ CL (1730—1740). Das Motu PrOpr10 „Quamquam invaluerit“ VO. Januar
143 : 1n ZKG 1967 271—299, wiederabgedruckt 1ın Festgabe Reinhardt (wıe Anm.
1) Q  F 1 ders., Dıe ellung der Oömischen Kurıle ZU Erst-Bitt-Recht deutscher Bı1-
schöfe un Landesherren 1im Jahrhundert, 1n s 282-321; ders.,
Kontinultat un Diskontinuität. Zum Problem der Koadjutorie mıit dem CC der ach-
folge In der neuzeitlichen Germanla S5aCcra, 1n Johannes Kunisch (Hrg.) Der dynastı-
sche Furstenstaat ZÄIT Bedeutung VO  — Sukzessionsordnungen für die Entstehung des
Irüuhmodernen taates, Berlin 1982, 115< 55 wiederabgedruckt In Festgabe Reinhardt
WwWIıe Anm 1) SS> ders., Dıe hochadeligen Dynastien 1n der Reichskirche des bis

Jahrhunderts, In 1988 213-235; wiederabgedruckt In Festgabe Reinhardt
wıe Anm 1) 151—-170; ders., Konvertiten un! ihre Nachkommen In der Reichskirche
der Iruüuhen Neuzeıt, 1n IKG 19895 9—3 7, wiederabgedruckt 1n Festgabe Reinhardt
wıe Anm 1) 1—202; ders., Dıie Kumulation VO Kirchenamtern ıIn der deutschen K]r-
che der Irühen euzeılt, 1n Manfired Weitlau{fi arl Hausberger (Hrg Papsttum un
Kirchenreform. Historische eıtrage. Festschrift Iur eorg Schwaiger ZU 65 Geburts-
Lag, ST ılıen 1992, 489—512, wiedergabgedruckt 1n Festgabe Reinhardt (wıe Anm 1)
203-221; ders., Gründe für den wirtschaftlichen Niedergang der Reichskirche 1ın der
euzelılt, dargestellt Beispiel KONstanz. Eine Antwort un: ıne Anfrage, 1n ZKG 103
1992) 226-230

32 Siehe Anm 31 un Anm
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Fursten, In Konkurrenz mıt ihnen, eigene Landesherrschalften ausbauten,
adurch TE1C ı1tsamt ihren Kirchen DbZw. Stifiten der Uur-

sprünglich „antidynastischen“ Konzeption der Reichskirche zugleic In
das territorilalpolitische Kalkdıl der Reichsdynastıen gerleten, Lrug die
Reichskirche als dennoch erheblich ZU[[ Ausbalancierung der politi-
schen Kräfteverhältnisse ımM Reich bel, weshalb S1E einen unverzichtba-
E  S Faktor der kaliserlichen Politik darstellte?>. Und insoifern 1st CS wen1g hi-
storisch geurteilt (mag C5 vielleicht auch protestantischer Sicht CENISPTE -
Chen); WE I1all WI1€e 1m and der Theologischen Realenzyklo-
padie die Reic  1ITreNEe als „Anachronismus eEiner katholischen Adelskirche,
deren Bischöfe zugleic. weltliche Herrscher waren  + abtut??, CS sSe1 denn
I1la  m sieht 1Im ganzen Reich un seiner Geschichte eIHNeN Anachronismus.
Tatsäc  IC Wal die Reichskirche HIC alle Jahrhunderte ihres Bestehens
eiNE lebendige Instıtution, die sich och In den Jahrzehnten unmittelbar
VOT ihrer Sakularisation dem Einiluls der josephinischen Reformen
un Riner katholischen Aufklärung 1mM SaNZCIl als erstaunlich regeneratl-
onsfahig erwıes Freilich konnte die Bildung geistlicher Sekundogenituren
also geistlicher „Quasi-Erbiolgen“ 715 ärkung dynastischer Posiıtionen
1mM Reich, beispielsweise der pfälzischen Wittelsbacher DZWwW. des auses
Pfalz-Neuburg, des Hauses Bayern oder der Reichsgraien VO Schönborn
und ihrer 1ppe, nicht verhindert werden; ZUZEITIEN wurde sS1e auch VO
Kalser gefördert Oder doch zumiıindest geduldet. Und ach den schweren
Verlusten der Reichskirche 1mM Reformationszeitalter WarTr ihr och überle-
bender Restbestand 1m Suden, Rhein un! In Westfalen nebst dem kal-
serlichen Schutz auf die Protektion katholisch ge  lebener Fur-
stenhäuser angewlesen. Diese wurde für S1€E 211 Überlebensfrage. ESs se1 11UTFT
ermner die Rettung des Erzstifts Köln 1mM Jahr 1583 MTC den Eınsatz
des Hauses Bayern un die dadurch begründete rund zweihundertjährige
bayerische Sekundogenitur Rhein, eiINE Tortan (durc Koadjutorie) VOo
Oheim den (zZweıt- oder nachgeborenen) Ne{ifen übergehende ‚Erbioige‘
In einem aNnzCH „Bischo{fsreich“, bei der natürlich VO Anfang das Ziel
der Sicherung des Katholizismus und des reichskirchlichen Systems (In den
Jahren 687/88 kurzfristig auch die Sicherung der Reichsintegrität
Übergriffe Frankreichs) mıiıt hausmacht- un versorgungspolitischen Ziel-
SCIZUNGEN verschmaolz. Andererseits wirkten nicht selten auch Kalser un!
aps mıiıt vereinten Kräften n  11 WCI111 galt, einem UursSthehHhen
Konvertite aus geschuldetem Dank für seINE ”  UucC.  ehr“ In der Reichs-
kirche eın standesgemälses „Aquivalent“ verschalien, jedoch keineswegs
ımmer mıt Ertolg?2: Gerade dem Blickwinkel des Schutzes der Reichs-

373 ({}7:3 hat Prof Reinhardt 1€S Beispiel der Fürstpropste1l Ellwangen aufgezeigt:
Rudolf Reinhardt, Untersuchungen ZUT Besetzung der ropstel Ellwangen se1t dem

ahrhundert Zugleic ein Beıtrag ZUTr: politischen Geschichte des Stifts, ıIn Ellwan-
SCH 7641964 (Festschrift), Ellwangen 1964, 316—378, wiederabgedruckt 1n estgabe
Reinhardt (wie Anm 1) D:

eorg Schmidt, |Reich/Reichsidee:] I eformation und euzeılt, 1n TITRE
DauT 450—457, hiler 455 Einen Artikel „Reichskirche“ SUC I1la  — In diesem großen
Nachschlagewerk vergeblich.

35 Reinhardt, Konvertiten (wıe Anm 31)
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kirche als einer tragenden Säule des „Reichssystems“ un seinNner Verfassung
aber kann INa  am gleichwohl die ıIn ihr verbreiteten Tatbestände wW1e das Koad-
jutoriewesen Oder die umulatıon VO Bischoi{sst  en un! Domkanonika-
ten nıcht ohne welteres als „abusus“ verwerlien. S1e hatten In der Realıitat
des Reiches un! der Reichskirche WI1e 1mM Denken der Zeit einen anderen
Stellenwert, Z eil angesichts CINeT Notsiıtuation geboten und
Was INa  3 nicht VEISESICH dar{i ohne päpstliche Dıspens nıicht praktizier-
bar?® Fur die Papste aber ergaben sich daraus nıicht selten ausweglose
Zwangssıtuationen; bel anderen Gelegenheiten benutzten S1Ee die ihnen
servlerte Gewalt ZUuX Dispens VO kanonischen De{ifekten Ausiiluls ihrer
„plenitudo potestatis” gerade In der Neuzeıit TENC auch als -Hebel“ poli-
tischer Einflulßsnahme 1mM Reich, gegebenenfalls In Konkurrenz TT Kalser
mıt eine olge des Versagens des Konzils VO 1en In dem entscheidenden
Punkt der Residenzpfilicht. anz abgesehen davon aut der „Ebene“ der
Bischofsstühle un der adeligen Domkapitel das mittelalterliche Benefizial-
denken, ungeachtet der tridentinischen Reformvorschriften, fast ungebro-
chen Iort, auch WE sich hier, zweifellos als Wirkung VO - Arıent: und der
Aufklärung, In der Allgemeinheit eine zunehmende Sensibilisierung un!
Dıstanz emerkbar machte. „Nicht jede Nachricht VO  - einem kandal“
schreibt Rudolf Reinhardt „berichtet auch VO dessen Entstehen. Miıt
deren Worten Werden historische Begebenheiten ZU Züustand“ 1St der
Zeitpunkt, dem solche Zustände ‚Zuständen‘ werden, nicht NOLWeEN-

dig mıiıt deren Entstehungszeit identisch. Oit bekommt der spatere Betrach-
ter; Ja selbst der Zeitgenosse, solche Gegebenheiten eTrst dann 1NSs Blickfeld,
WCI1N S1€ VO manchen Beteiligten als ‚Mifstand’ empfunden un! eNan-
delt werden. 1es gilt ür alle Sparten des kirc  iıchen Lebens un damıt
auch tur die Beziehungen TAT  — weltlichen GewaltS

Rudolf Reinhardt hat diese problematischen Aspekte der reichskirchli-
chen Forschung In ihrem geschichtlichen, verfassungs- un kirchenrechtli-
chen ONnieX sachlich-präzise herausgearbeitet und damıt die Vorausset-
ZUNSCH W nicht für eiINeEe Rehabilitation, doch wenigstens für eın bes-

Verständnis dieser reichskirchlichen Verfassungsfiguren geschalffen.
„Die deutsche Reichskirche der Neuzeıt“ eine seıiner ZusammenfTfassun-
gCNHN ZU Thema „hatte ihre eigenen Strukturen un: ihr eıgenes Gesicht
Wer diese Reichskirche (Z,B der Sog!  en ‚Schönbornzeıt‘) verteidigt
und mıiıt LoD überschüttet oOder ihren Untergang bedauert und beklagt, der
sollte nicht VCISCSISCH, dafs Kumulationen eben auch dazu gehörten, Ja 7U

eil eINeEe Voraussetzung für ihre Erfolge un ihre typische Auspragung
B  3 Das Machtgefüge 1m Heiligen ömischen Reich Wal labıl, Oft VO Zer-
brechen edroht Stabilisierend wirkten die geistlichen Sekundogenituren
der grolsen Dynastıen Bayern, absburg, Pfalz-Neuburg, achsen Diese
Kirchenstaaten wurden In der Vertikalen, 1m Ablauf der Zeıt, uUrc. Koadju-
torıen mıiıt dem Recht der Nachfolge gesichert. e der Horizontalen, 1m zeitli-
chen Nebeneinander, WalcCcCIl oit, VOI em beim angel geeigneten Kan-

Reinhardt, ZANE Reichspolitik aps emens XI} (wıe Anm —— ders., Zur Reichs-
politik aps Benedikts XIV. (ebd.)

Reinhardt, Bemerkungen (wıe Anm 26) 16  ©

Ztischr.1.K.G.
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didaten, Kumulationen der CeINZISE Weg, gestaltend eingreifen kOön-
He  ö Eın Letztes Be1l der sehr behebten Kritik den umulationen sollte
nicht übersehen werden, dals dieses System VO  - der Oobersten kirc  ıchen
Autoritat nicht L1UTr geduldet, sondern auch, da den eigenen Zwecken die-
end (Z Del der Besoldung der Kardinalnepoten), mitgeprägt wurde. KuUu-
mulationen boten überdies die Möglichkeit, 1mM Reich einzugreifen un!' Poli-
tik machen. Wer Kumulationen bedauert, sollte ın seEINE Kritik auch die
Tatsache einschließen, da CS auftf dem ljenter Konzil nicht gelungen 1St, die
Residenzpfilicht (vOor em der ischöf{fe) als göttliches Recht deflinieren
un der Verfügungsgewalt der päpstlichen Kurie un der römischen
Theologie entziehen. Das CN edingte das andere, un!: dies sollte I1la  .
nicht vergessen.“

Rudol{i Reinhardt hat mıt seinNnen In der Hauptsache archivalischen FOor-
schungen ZUrLC Geschichte der Reichskirche In der Neuzeit, deren Ertrag 1ler
gerade 1U angedeutet werden konnte, nicht L1UTr mıiıt 1C auf das altehr-
würdige, Beginn des ahrhunderts unterdrückte Bıstum ONsSLanz
auft we1lte Strecken Neuland erschlossen, sondern auch immer wieder, dUus$s Je
verschiedenem Blickwinkel, die komplizierte, mıiıt der gangıgen ecntsbe-
grifflichkeit nicht alsbare Verfassungsstruktur der Reichskirche ZUrLE ANn-
schauung gebrac. un: 1mM übrigen deren hohe Bedeutung für die rCH-
€ kulturelle und politische Entwicklung Deutschlands 1NS Gedächtnis
geru{fen. Seine Arbeiten sind ın methodischer Hinsicht un In ihren rgeb-
nıissen für die moderne reichskirchliche Forschung richtungweisend. In ih-
He  e verbindet sich wissenschaftliche Akribie mıt scharier historischer Dr
teilskrait, die aus einem bewundernswerten Wissensfundus schöpft un
sehr SOTSSam unterscheiden weils; 1mM übrigen versteht CS Rudaolf{f e1N-
ar‘ meisterhalit, historische Tatbestände LIT) Zusammenhänge ebenso
komprimiert WI1€e anschaulich-lebendig UE Darstellung bringen un: die
Schilderung VOI Sachverhalten un Vorgangen immMmer wieder einmal mıt
SCHIECIMM eririschend „trockenen“ UumMor wurzen. Rudol{f Reinhardts PDIO-
un Monographien und Auf{fsätze ZUT Geschichte der Reichskirche In der
Neuzeıit Sind Kabinettstücke kritischer Kirchengeschichtsschreibung, dlN18C-
fangen VO SCINeT Dissertation, einem Musterbeispiel wissenschaflftlich-kri-
tischer Darstellung der Geschichte eiINES Reichsprälatenklosters. DIie histori-
sche un: kirchenhistorische Forschung SCAhuUulde ihm für seın Opus MAGNUM
vielfältigen ank
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